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Immer mehr Probe-Ausweise weg
KANTON LUZERN Die Zahl 
der annullierten Fahrausweise 
auf Probe hat sich in den letz-
ten Jahren fast verdreifacht. 
Strassenverkehrsamt und Poli-
zei sind trotzdem überzeugt: 
Das Junglenker-System greift. 

SARAH WEISSMANN 
sarah.weissmann@luzernerzeitung.ch

Verstossen Neulenker nach absolvier-
ter Fahrprüfung gegen das Strassenver-
kehrsgesetz, ist es mit dem Fahren 
schnell vorbei. Etwa bei einem 21-jähri-
gen Mann, der beim Anfahren zu stark 
beschleunigte und geradewegs ins Post-
gebäude fuhr. Ein solcher Unfall, der sich 
2014 in Malters ereignete, kann bei 
Neulenkern den Entzug des Fahraus-
weises auf Probe zur Folge haben. Zudem 
wird die Probezeit um ein Jahr verlängert. 
Kommt es zu einer zweiten Widerhand-
lung, die zu einem Ausweisentzug führt, 
wird der Probe-Ausweis gar annulliert. 
Ein neuer Ausweis wird in der seit 2005 
gültigen Zweiphasenausbildung (siehe 
Box rechts) frühestens nach einem Jahr 
und einem verkehrspsychologischen 
Gutachten ausgestellt. 

Schweizweit sinkt die Zahl 
Im letzten Jahr kam es im Kanton 

Luzern zu 75 solchen Annullierungen, 
wie aus der Administrativmassnahmen-
Statistik des Bundesamtes für Strassen 
(Astra) hervorgeht. Innerhalb von sechs 
Jahren hat diese Zahl um 48 Fälle zu-
genommen, das ist fast eine Verdreifa-
chung (siehe Tabelle).

Beim Strassenverkehrsamt des Kan-
tons Luzern werden die Gründe für die 
Annullierungen von Fahrausweisen auf 
Probe statistisch nicht erfasst. Schweiz-
weit nehmen die Annullierungen indes 
ab, wie die stellvertretende Dienststel-
lenleiterin Andrea Rast auf Anfrage er-
klärt, und zwar um 3,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Luzern rechnet mit Einpendeln
Der Anstieg der Ausweisannullierun-

gen im Kanton Luzern hat laut Andrea 
Rast damit zu tun, dass es seit der Ein-
führung 2005 immer mehr Ausweise auf 
Probe gibt. 2014 wurden über 4300 Pro-
beausweise ausge-
stellt. «Die Einfüh-
rung benötigte eine 
gewisse Anlaufzeit. 
Auf keinen Fall darf 
man pauschalisieren: 
Es gibt sehr unter-
schiedliche Wider-
handlungen, und je 
nach Ausmass werden 
diese individuell qua-
lifiziert», sagt Rast. 
Zahlen sind erst seit 
2007 statistisch rele-
vant. Die Anzahl An-
nullierungen werde sich nun wohl lang-
sam einpendeln, die Zahlenreihe werde 
erst in ein paar Jahren aussagekräftig 
sein. Klar ist laut Andrea Rast: «Dass die 
Annullierungszahlen schweizweit rück-
läufig sind, zeigt, dass die gewünschte 
Sensibilisierung der Junglenker stattfin-
det. Das System beginnt zu greifen.» 

Auch die Luzerner Polizei stellt auf-
grund der Einsatzerfahrungen auf den 
Strassen fest, dass das Junglenker-System 

eine Wirkung erzielt. Franz-Xaver Zemp, 
Chef Fachbereich Verkehr der Luzerner 
Polizei, sagt: «Die jungen Autofahrer 
sind sich sehr wohl bewusst, dass die 
erfolgreich absolvierte Fahrprüfung kein 
Blankoschein ist, dass sie sich erst be-
währen müssen. Eine gewisse Sensibi-
lisierung hat also stattgefunden.» 

«Fallen nicht ausserordentlich auf»
Macht man einen Quervergleich der 

Entzüge bei den Junglenkern mit den 
älteren Autolenkern, fallen die jungen 
Autofahrer gemäss Zemp nicht ausser-
ordentlich auf. «Die Junglenker sind sehr 
aktiv und dementsprechend viel unter-
wegs. Deshalb sind die statistischen 
Zahlen bei den 20- bis 30-Jährigen 
höher. Setzt man sie aber ins Verhältnis 

mit den älteren Auto-
fahrern, die nicht so 
viel unterwegs sind, 
relativiert das die 
Zahlen bei den Jung-
lenkern wieder.» 

Trotzdem gibt es 
laut Franz-Xaver 
Zemp Verstösse 
gegen das Strassen-
verkehrsgesetz von 
Junglenkern, die cha-
rakteristisch sind: 
«Wegen mangelnder 
Fahrpraxis schätzen 

die Jungen Verkehrssituationen oft falsch 
ein. Auch die erhöhte Geschwindigkeit 
sowie Ablenkung durch Mobilgeräte sind 
Faktoren, die eher bei den jüngeren 
Verkehrsteilnehmern eine zentrale Rol-
le spielen.» Er betont jedoch, dass sich 
die Junglenker im Gegensatz zu den 
erfahrenen Autofahrern im Ausgang sehr 
gut organisieren. «Wenn eine Veranstal-
tung stattfindet, geht man mit dem Taxi 
oder dem öffentlichen Verkehr nach 

Hause. Oder es ist eine Person in der 
Gruppe, die sicher keinen Alkohol 
trinkt.» Laut Zemp hat das mit dem 
Fahrausweis auf Probe und den damit 
verbundenen Auflagen zu tun.

Lernfahrausweise: Mehr Entzüge
Neben den ansteigenden Annullierun-

gen der Probeausweise nehmen im 
Kanton Luzern auch Lernfahrausweis-
entzüge zu (siehe Tabelle): von 97 im 
Jahr 2009 auf 149 Entzüge 2014. Auto-
fahrer mit einem Lernfahrausweis dür-
fen nur mit einer Begleitperson herum-
fahren. Die genauen Gründe für den 
Anstieg sind nicht bekannt.

2013 wurden im Kanton Luzern 10 547 
Lernfahrausweise ausgestellt. Die An-
zahl ist in den letzten Jahren gestiegen, 
laut Statistik des Strassenverkehrsamtes 
waren es 2009 deren 9876. In die Kate-
gorie der Lernfahrausweise fallen neben 
Personenwagen und Töffs auch weitere 
Kategorien wie Lastwagen oder Cars. 

ANZEIGE

Fahrausweise im Kanton Luzern
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Annullierungen 
Fahrausweis auf Probe 27 61 49 65 83 75

Entzüge 
Lernfahrausweise 97 130 119 128 143 149

Administrativmass
nahmen total (Verwar
nungen, Entzüge)

7607 7729 7439 7456 7380 -

  Quellen: Astra, Strassenverkehrsamt LU

Regelmässig ohne «Billett»
STRAFURTEILE saw. Jeden dritten 
Tag wird im Kanton Luzern ein Fahr-
zeuglenker ohne Ausweis erwischt: 
118 Fahrer waren es im Jahr 2013. Die 
Zahl ist angestiegen, 2005 waren es 
erst deren 36 Lenker, wie die Straf-
urteilsstatistik des Bundesamtes für 
Statistik zeigt. Wenn Anzeige erstattet 
wird, werden diese Zahlen von der 
Luzerner Staatsanwaltschaft erfasst. 
Die jährliche Zunahme in diesem Be-
reich kann laut Simon Kopp, Medien-
sprecher der Staatsanwaltschaft, je-
doch nicht abschliessend erklärt wer-
den: «Es ist nicht ersichtlich, ob es 
mehr Kontrollen durch die Polizei gab 
oder ob es eine effektive Zunahme 
solcher Fälle gibt.» 

Hohe Dunkelziffer
Allerdings dürfte die Dunkelziffer 

laut Urs Wigger von der Luzerner 
Polizei um einiges höher liegen. «Es 

ist nicht selten der Fall, dass Personen, 
denen der Ausweis entzogen wurde, 
trotzdem weiterfahren.» 

Seit Januar 2012 handelt es sich 
beim Fahren ohne Ausweis um ein 
Vergehen. Das Strafmass bewegt sich 
zwischen einer Freiheitsstrafe von bis 
zu drei Jahren oder einer Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen à maximal 3000 
Franken. 

Gemäss Strassenverkehrsgesetz gilt 
als Fahren ohne Berechtigung, wer ein 
Motorfahrzeug fährt ...

 " ohne erforderlichen Führerausweis;
 " obwohl der Fahrausweis oder der 

Probe-Ausweis entzogen wurde;
 " ohne Lehrfahrausweis oder ohne die 

vorgeschriebene Begleitung Lernfahr-
ten ausführt;

 " wer ein Fahrzeug jemandem über-
lässt, von dem er weiss, dass er keinen 
Ausweis besitzt.

Ein Fahrschüler unterwegs mit dem Fahrlehrer. Nach erfolgreich absolvierter 
Autoprüfung gibt es den Ausweis für Junglenker aber erst auf Probe. 

 Keystone/Gaetan Bally

«Erhöhte 
Geschwindigkeit 
sowie Ablenkung 
durch Mobilgeräte 

spielen eher bei den 
Jüngeren eine Rolle.»

FRANZ-XAVER ZEMP, CHEF 
VERKEHR,  LUZERNER POLIZEI 

Drei Jahre Probezeit 
AUSBILDUNG red. Wer erstmals ei-

nen Lernfahrausweis in den Kate-
gorien A (Motorräder) oder B (Per-
sonenwagen) bestellt, erhält den 
Führerausweis auf Probe. Die Pro-
bezeit endet für die Junglenker 
nach drei Jahren. Diese Regelung 
ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. 
Das Junglenker-System ist eine so-
genannte Zweiphasenausbildung: 
Innerhalb der Probezeit sind zwei 
Ausbildungstage zu absolvieren. 
Wer dies verpasst, erhält keinen 
unbefristeten Führerausweis.
Infos: www.fuehrerausweise.ch
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Möbel Portmann verschenkt

Erholungs-Guts
cheine

Besuchen Sie uns auch unter

www.moebel-portmann.ch

Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr | Montagmorgen geschlossen | Telefon 04148414 40 | www.moebel-portmann.ch | Kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung

Auch Möbel Portmann verwöhnt Sie – und das gleich doppelt…

+
Bei einem Einkauf ab Fr.1000.–
schenken wir Ihnen zusätzlich einen

Einlösbar bis Ende Dezember 2015 für alle Dienst-
leistungen im Wellness-Hotel Rischli in Sörenberg.

So erhalten Sie zum Beispiel bei einem Einkauf von
Fr. 2000.– einen Gutschein im Wert von Fr. 80.–
Fr. 5000.– einen Gutschein im Wert von Fr. 200.–
Fr. 10000.– einen Gutschein im Wert von Fr. 400.–

Erholungs-Gutschein10%
*ausser Netto-Artikel

Während der Schlaf-
wochen erhalten Sie

Rabatt*
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